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Infoblatt

Verjährung

Macht der Verkäufer trotz rechtzeitiger Rüge keine Anstal-
ten, einen Mangel zu beheben, und verstreicht immer mehr 
Zeit, müssen Sie aufpassen, dass Ihr Anspruch nicht verjährt. 
Denn wenn die Verjährungsfrist abgelaufen ist, können Sie 
Ihre Mängelrechte auch vor Gericht nicht mehr durchsetzen.

Die Verjährungsfrist für ein Haus oder eine Wohnung beträgt 
fünf Jahre; sie darf auch im Kaufvertrag nicht verkürzt wer-
den. Wann die Frist beginnt, hängt von den Vereinbarungen 
im Vertrag ab:
•	Wurde nichts Spezielles vereinbart und hat der Verkäufer 

auch keine Um- oder Ausbauten für Sie gemacht, haftet er 
nach OR: Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Übergang 
des Wohneigentums an Sie, das heisst mit dem Eintrag im 
Grundbuch.

•	Hat der Verkäufer Um- oder Ausbauarbeiten ausgeführt 
und wurde dazu nichts Spezielles vereinbart, beginnt die 
Verjährung für diese Arbeiten dann, wenn der Verkäufer 
Ihnen den Umbau übergibt. Für den ganzen Rest des Ob-
jekts läuft die Verjährung ab dem Eintrag im Grundbuch.

•	Hat der Verkäufer Um- oder Ausbauarbeiten ausgeführt 
und wurde die SIA-Norm 118 vereinbart, beginnt die Ver-
jährungsfrist mit der Abnahme dieser Arbeiten durch Sie, 
normalerweise also mit der Übergabe der Wohnung.

•	Hat Ihnen der Verkäufer seine Mängelrechte gegenüber 
den Handwerkern abgetreten, läuft die Verjährungsfrist ab 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie – oder der Verkäufer – den von 
den einzelnen Handwerkern erstellten Werkteil abnehmen.

Wird die Zeit knapp, müssen Sie aktiv werden. Sie haben 
zwei Möglichkeiten:
•	Verzicht auf Einrede der Verjährung 

Sie verlangen vom Verkäufer oder von den beteiligten 
Handwerkern folgende schriftliche Bestätigung: «Wir erklä-
ren gegenüber Frau Z, bei einer allfälligen Auseinanderset-
zung über den Mangel XY auf die Einrede der Verjährung 
zu verzichten. Dieser Verzicht gilt bis zum x.y.20zz. Er 
beinhaltet keine Anerkennung einer Rechtspflicht und 
steht unter dem Vorbehalt, dass eine Verjährung bis zum 
heutigen Zeitpunkt nicht eingetreten ist.» Damit hat der 
Verkäufer zwar nicht den Mangel anerkannt, aber er kann 
sich nicht mehr auf die Verjährung berufen.

Achtung
Ein Mahnschreiben oder das Ansetzen einer Nachfrist 
reichen für die Unterbrechung der Verjährung nicht aus.
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•	Schlichtungsverfahren 
Weigert sich der Verkäufer, auf die Einrede der Verjährung 
zu verzichten, können Sie ihn vor den Friedensrichter zie-
hen und dort die Behebung der gerügten Mängel verlan-
gen. Mit der Einleitung dieses Schlichtungsverfahrens wird 
die Verjährungsfrist unterbrochen und es beginnt wieder 
eine neue Frist zu laufen.
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